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Auszug aus den Allgemeinen  
Bedingungen für die Kfz-Versicherung 
(AKB) - Stand 01.10.2021 - für Kfz mit  
Versicherungskennzeichen/-plakette 
 
 
Stand 01.03.2022 

 

 
Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG 
 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal 
 
 

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt 
des Versicherungsvertrages folgende Versiche-
rungsarten: 
- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) 
- Kaskoversicherung (A.2) 
 
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich 
selbstständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versi-
cherungsschein können Sie entnehmen, welche Ver-
sicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen  
haben. 
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist 
deutsch. 
 
A Welche Leistungen umfasst Ihre 
 Kfz-Versicherung? 
 
A.1  Kfz-Haftpflichtversicherung – für 
 Schäden, die Sie mit Ihrem Fahr-
 zeug anderen zufügen 
 
A.1.1 Was ist versichert? 
 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen ge-
schädigt 
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprü-
chen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeu-
ges 
a) Personen verletzt oder getötet werden, 
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder 
abhandenkommen, 
c) Vermögensschäden verursacht werden, die we-
der mit einem Personen- noch mit einem Sachscha-
den mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen 
(reine Vermögensschäden), 
und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatz-
ansprüche auf Grund von Haftpflichtbestimmungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenver-
kehrsgesetzes oder auf Grund anderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend 
gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeuges 
gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- und Aus-
steigen sowie das Be- und Entladen. 
 
Begründete und unbegründete Schadenersatzan-
sprüche 
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, 
leisten wir Schadenersatz in Geld. 
 
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegrün-
det, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt 
auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe 
nach unbegründet sind.  
 
Regulierungsvollmacht 
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend 
gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem  

Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen 
pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und ab-
geschleppten Fahrzeugen 
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein 
Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch hierauf. 
 
A.1.2 Wer ist versichert? 
 
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für 
Sie und für folgende Personen (mitversicherte Per-
sonen): 
- den Halter des Fahrzeuges,  
- den Eigentümer des Fahrzeuges, 
- den Fahrer des Fahrzeuges,  
- die Technische Aufsicht für Fahrzeuge mit  
 autonomer Fahrfunktion, 
- den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeits-
verhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den be-
rechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vor-
nahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gele-
gentlich begleitet, 
- Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, 
wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienst-
liche Zwecke gebraucht wird, 
- den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines 
Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter 
des versicherten Fahrzeuges tätig ist,  
- den Halter, Eigentümer, Fahrer, die Technische 
Aufsicht, den Beifahrer und Omnibusschaffner eines 
nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeuges. 
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.  
 
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir 
 (Versicherungssummen)? 
 
Höchstzahlung 
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis 
sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten 
Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammen-
hängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, 
gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe 
Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versi-
cherungsschein entnehmen. 
 
A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mit-
versicherten Anhänger gelten die gesetzlichen Min-
destversicherungssummen oder höhere individuell 
vereinbarte Versicherungssummen. 
 
Übersteigen der Versicherungssummen  
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versiche- 

rungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach 
den Bestimmungen des Versicherungsvertragsge-
setzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung.  
In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht 
vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch 
selbst einstehen.  
 
A.1.4 In welchen Ländern besteht 
 Versicherungsschutz? 
 
Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung Versicherungsschutz in den geographischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Ge-
bieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen 
Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich 
nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebe-
nen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach 
dem Umfang Ihres Versicherungsvertrages. 
 
A.1.5 Was ist nicht versichert? 
 
Vorsatz 
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich her-
beiführen. 
 
Genehmigte Rennen 
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die bei Beteiligung an behördlich geneh-
migten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei 
denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazu-
gehörige Übungsfahrten.  
 
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Ren-
nen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach 
D.1.1.4 dar. 
 
Beschädigung des versicherten Fahrzeuges 
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die 
Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhanden-
kommen des versicherten Fahrzeuges. 
 
Beschädigung von Anhängern  
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die 
Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhanden-
kommen eines mit dem versicherten Fahrzeug ver-
bundenen Anhängers.  
 
Beschädigung von beförderten Sachen 
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, 
Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, 
die mit dem versicherten Fahrzeug befördert wer-
den. 
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Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die 
Insassen eines Kraftfahrzeuges üblicherweise mit 
sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei 
Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung 
dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für 
Sachen, die Insassen zum persönlichen Gebrauch 
üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, 
Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht 
für Sachen unberechtigter Insassen. 
 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine  
mitversicherte Person 
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversi-
cherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentü-
mer durch den Gebrauch des Fahrzeuges zufügt. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Personen-
schäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeu-
ges verletzt werden. 
 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine 
Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung 
von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haft-
pflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrages  
oder besonderer Zusage über den Umfang der ge-
setzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 
Schäden durch Kernenergie 
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden durch Kernenergie. 
 
Ansprüche mitversicherter Personen untereinander 
A.1.5.10 Im Rahmen des Entschädigungsausfall-
schutzes gemäß A.1.8 sind darüber hinaus ausge-
schlossen alle Haftpflichtansprüche sämtlicher mit-
versicherter Personen untereinander. 
 
A.1.9 Kfz-Umweltschadensversicherung - 
 für öffentlich-rechtliche Ansprüche 
 nach dem Umweltschadensgesetz 
 
A.1.9.1 Was ist versichert? 
 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt 
geschädigt 
A.1.9.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden 
nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei, 
die durch einen Unfall, eine Panne oder eine 
plötzliche und unfallartige Störung des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeuges 
(Betriebsstörung) verursacht worden sind. 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind 
Ansprüche, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes bereits auf Grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des 
Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden 
können. 
(Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen 
über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt.) 
 
Die Regelungen des Pflichtversicherungsgesetzes 
gelten nicht für die Umweltschadensversicherung. 
 
Begründete und unbegründete Ansprüche 
A.1.9.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umwelt-
schadensgesetz begründet, leisten wir Ersatz in 
Geld. 
 
A.1.9.1.3 Sind die Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz unbegründet, wehren wir 

diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit 
die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
 
Regulierungsvollmacht 
A.1.9.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur 
Abwicklung des Schadens oder der Abwehr 
unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde 
oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflicht-
gemäßen Ermessens abzugeben. 
 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, 
so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung 
bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsver-
fahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf 
unsere Kosten. 
 
A.1.9.2 Versicherungssumme, Höchstzahlung 
 und Selbstbeteiligung 
 
Versicherungssumme, Höchstzahlung 
A.1.9.2.1 Im Rahmen der für die Kfz-Haftpflicht-
versicherung vereinbarten Versicherungssumme ist 
die Höchstleistung für Schäden nach dem Umwelt-
schadensgesetz auf den Betrag von 5.000.000 EUR 
begrenzt. Die Höchstleistung für alle in einem 
Versicherungsjahr angefallenen Schadenereignisse 
beträgt 10.000.000 EUR. Wurde die Kfz-Haft-
pflichtversicherung mit den gesetzlichen Mindest-
versicherungssummen abgeschlossen, dann ist die 
Höchstleistung für solche Umweltschäden - im 
Rahmen der Versicherungssumme für Sach-
schäden - auf 1.000.000 EUR je Versicherungsfall, 
maximal 2.000.000 EUR für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres begrenzt. 
 
Selbstbeteiligung 
A.1.9.2.2 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird 
diese bei jedem Schadenereignis von der 
Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungs-
schein können Sie entnehmen, ob und in welcher 
Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 
 
A.1.9.3 In welchen Ländern besteht 
 Versicherungsschutz? 
 
Geltungsbereich 
Versicherungsschutz gemäß A.1.9.1 besteht 
außerhalb des Anwendungsbereichs des USchadG 
auch in den Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 
Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den 
jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit 
diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 
 
A.1.9.4 Was ist nicht versichert? 
 
Vorsatz, Schäden durch Kernenergie 
A.1.9.4.1 Die Regelungen A.1.5.1 (Vorsatz) und 
A.1.5.9 (Kernenergie) der AKB gelten entsprechend. 
 
Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Umweltschäden 
A.1.9.4.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch 
betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 
 
Ausbringungsschäden 
A.1.9.4.3 Nicht versichert sind Schäden, die aus 
Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von 
Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 

Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese 
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse 
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Um-
welt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge 
plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere 
Grundstücke abdriften. 
 
Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem 
Umweltschutz dienen 
A.1.9.4.4 Nicht versichert sind Schäden, die ent-
stehen durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, 
Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
A.1.9.4.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die auf 
Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über 
Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.  
 
A.1.9.5 Welche Pflichten haben Sie im 
 Schadensfall? 
 
A.1.9.5.1 Anzeige-, Aufklärungs- und 
 Schadenminderungspflichten 
 
A.1.9.5.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schaden-
ereignis, das zu einer Leistung nach dem USchadG 
führen könnte, - soweit zumutbar - sofort anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Sanierungs-  
oder Kostentragungsansprüche erhoben worden 
sind. 
 
A.1.9.5.1.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils 
unverzüglich und umfassend zu informieren über: 
- die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende In-

formation an die zuständige Behörde,  
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermei-

dung oder Sanierung eines Umweltschadens 
Ihnen gegenüber,  

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der 
einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur 
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines 
Umweltschadens,  

- den Zugang eines Mahnbescheids, 
- eine gerichtliche Streitverkündung, 
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behörd-

lichen oder gerichtlichen Verfahrens.  
 
A.1.9.5.1.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Un-
sere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für Sie 
zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns 
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersenden. 
 
A.1.9.5.1.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusam-
menhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit 
uns abzustimmen. 
 
A.1.9.5.1.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen 
Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschä-
den müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung durch uns bedarf es nicht. 
 
A.1.9.5.1.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem 
gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltscha-
dens haben Sie uns die Führung des Verfah-
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rens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Ver-
fahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem 
Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
A.1.9.5.2 Es gelten die Regelungen unter E.2 der 
AKB entsprechend. 
 
A.2 Kaskoversicherung - für Schäden an 

Ihrem Fahrzeug 
 
A.2.1 Was ist versichert? 
 
Ihr Fahrzeug 
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschä-
digung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust in-
folge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teilkasko)  
oder A.2.2.2 (Vollkasko). 
 
Mitversicherte Teile und nicht versicherbare  
Gegenstände 
A.2.1.2 Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 
und A.2.1.2.2 als mitversichert aufgeführten Fahr-
zeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahr-
zeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich 
zulässig sind (mitversicherte Teile). 
Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust von mitversicherten Teilen gelten die nach-
folgenden Regelungen in A.2 entsprechend, soweit 
nichts anderes geregelt ist. 
 
Beitragsfrei mitversicherte Teile 
A.2.1.2.1 Soweit in A.2.1.2.2 nicht anders geregelt, 
sind folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahr-
zeugzubehör des versicherten Fahrzeuges ohne 
Mehrbeitrag mitversichert: 
a) Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am 
Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile, 
b) Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahr-
zeug angebautes oder im Fahrzeug unter Ver-
schluss verwahrtes Fahrzeugzubehör (einschließlich 
elektronischer Navigationsgeräte - soweit durch Kfz-
Hersteller/Kfz-Vertragshändler eingebaut und ausge-
liefert). Voraussetzung ist, dass es ausschließlich 
dem Gebrauch des Fahrzeuges dient (z. B. Schon-
bezüge, Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner 
Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen 
wird, 
c) Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahr-
zeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen 
des Fahrzeuges üblicherweise mitgeführt werden 
(z. B. Sicherungen und Leuchtmittel), 
d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), 
solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden 
oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbun-
den sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Be-
schädigung nicht möglich ist, 
e) Planen, Gestelle für Planen (Spriegel), 
f) folgende außerhalb des Fahrzeuges unter Ver-
 schluss gehaltene Teile: 
- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder 

Sommerbereifung, 
- Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und 

Kindersitze, 
- nach a) bis f) mitversicherte Fahrzeugteile und 

Fahrzeugzubehör während einer Reparatur. 
 
Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile 
A.2.1.2.2 Die nachfolgend unter a) bis e) aufgeführ-
ten Teile sind bis zu einem Gesamtwert von 
6.000 EUR (brutto) ohne Beitragszuschlag mitversi-
chert, wenn sie im Fahrzeug fest eingebaut oder am 
Fahrzeug fest angebaut sind:  
a) Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, 

technische Kommunikations- und Leitsysteme (z. B. 
fest eingebaute Navigationssysteme - soweit nicht 
durch Kfz-Hersteller/Kfz-Vertragshändler eingebaut 
und ausgeliefert), 
b) zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, 
Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tu-
ning), die der Steigerung der Motorleistung, des Mo-
tordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhal-
tens dienen oder zu einer Wertsteigerung des Fahr-
zeuges führen, 
c) individuell für das Fahrzeug angefertigte Son-
derlackierungen und -beschriftungen sowie beson-
dere Oberflächenbehandlungen, 
d) Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern, 
Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern, Trikes, Quads 
und Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen/-pla-
kette, 
e) Spezialaufbauten (z. B. Kran-, Tank-, Silo-, 
Kühl- und Thermoaufbauten) und Spezialeinrichtun-
gen (z. B. für Werkstattwagen, Messfahrzeuge, 
Krankenwagen). 
Ist der Gesamtneuwert der unter a) bis e) aufgeführ-
ten Teile höher als die genannte Wertgrenze, ist der 
übersteigende Wert nur mitversichert, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart ist. 
 
Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf 
eine Kürzung der Entschädigung wegen Unterversi-
cherung. 
 
Nicht versicherbare Gegenstände 
A.2.1.2.3 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Ge-
genstände (z. B. Handys, Smartphones, mobile Na-
vigationsgeräte, Vorzelte und Dachzelte, auch bei 
Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, 
Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insas-
sen). 
 
A.2.2 Welche Ereignisse sind versichert? 
 
A.2.2.1 Welche Ereignisse sind in der 
 Teilkasko versichert? 
 
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zer-
störung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeuges 
einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die 
nachfolgenden Ereignisse: 
 
Brand und Explosion  
A.2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als 
Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne 
einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist  
oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten 
Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämp-
fen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  
 
Entwendung 
A.2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfol-
genden Fällen: 
a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die 
Herausgabe des Fahrzeuges auf Grund räuberischer 
Erpressung. 
b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem 
Täter das Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem 
eigenen Interesse, noch zur Veräußerung, noch un-
ter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. 
c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn 
der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahr-
zeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch 
gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungs-
berechtigten mit der Betreuung des Fahrzeuges be-
auftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). 
Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn 

der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfü-
gungsberechtigten steht, z. B. dessen Arbeitnehmer, 
Familien- oder Haushaltsangehörige. 
 
Versicherte Naturgewalten 
A.2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung 
auf das Fahrzeug durch 
- Sturm (wetterbedingte Luftbewegung von min-

destens Windstärke 8), 
- Hagel, 
- Blitzschlag, 
- Überschwemmung, 
- Erdsenkung (eine naturbedingte Absenkung 

des Erdbodens über naturbedingten Hohlräu-
men), 

- Erdrutsch (ein naturbedingtes Abrutschen oder 
Abstürzen von Gestein oder Erdmassen, z. B. 
Mure), 

- Lawinen (an Berghängen niedergehende 
Schnee- oder Eismassen) oder 

- Dachlawinen. 
 
Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verur-
sacht werden, dass durch diese Naturgewalten Ge-
genstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen 
werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten 
des Fahrers zurückzuführen sind. 
 
Zusammenstoß mit Tieren 
A.2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in 
Fahrt befindlichen Fahrzeuges mit Tieren aller Art. 
 
Glasbruch 
A.2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Ver-
glasung des Fahrzeuges. Als Verglasung gelten 
Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, 
Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und 
Abdeckungen von Leuchten.  
 
Mitversichert ist/sind 
- die durch Quittung/Rechnung nachgewiesenen 

Kosten für den Ersatz einer gültigen Vig-
nette/Plakette, für die kein anderer Ersatzpflichti-
ger in Anspruch genommen werden kann (z. B. 
Betreiber des Vignettensystems), 

- der Austausch der durch den Glasbruch beschä-
digten Leuchtmittel, 

- die Reinigung des Fahrzeuginnenraumes von 
Glas- oder Kunststoffsplittern. 

 
Weitere Folgeschäden sind nicht versichert.  
 
Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoff-
teile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informati-
onssystemen, Solarmodulen, Displays sowie Monito-
ren. 
 
Wird ein einzelner Steinschlagschaden an der Ver-
glasung nicht durch Austausch, sondern durch Re-
paratur durch eine von uns empfohlene Werkstatt 
beseitigt, werden die Reparaturkosten ohne Abzug 
einer Selbstbeteiligung ersetzt. 
 
Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
A.2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabe-
lung des Fahrzeuges durch Kurzschluss. Folgeschä-
den sind nicht versichert. 
 
Tierbiss 
A.2.2.1.7 Versichert sind durch Tierbisse unmittelbar 
verursachte Schäden an Kabeln, Leitungen, Schläu-
chen, Gummimanschetten und Dämmmaterial. Fol-
geschäden, insbesondere weitergehende Schäden 
am Fahrzeug selbst, sind bis zu 5.000 EUR je Scha-
denereignis mitversichert.
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Schlossänderungskosten 
A.2.2.1.8 Versichert ist der Austausch der 
Schließanlage des Fahrzeuges, wenn Schlüssel, die 
zum versicherten Fahrzeug gehören, durch Ein-
bruchdiebstahl oder Raub abhandengekommen 
sind. 
 
A.2.2.1.8.1 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der 
Dieb 
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, ein-
steigt oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 
nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmter 
Werkzeuge eindringt; 
(Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Per-
son veranlasst oder gebilligt worden ist. Der Ge-
brauch falscher Schlüssel ist nicht schon dann be-
wiesen, wenn feststeht, dass Fahrzeugschlüssel ab-
handengekommen sind.) 
b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis 
aufbricht oder falsche Schlüssel oder andere nicht 
zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmte Werk-
zeuge benutzt, um es zu öffnen; 
c) aus der verschlossenen Wohnung Fahrzeug-
schlüssel entwendet, nachdem er sich dort einge-
schlichen oder verborgen gehalten hatte; 
d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem 
Diebstahl angetroffen wird und eines der Mittel ge-
mäß A.2.2.1.8.2 anwendet, um sich den Besitz der 
gestohlenen Fahrzeugschlüssel zu erhalten; 
e) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis 
mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er - auch außer-
halb der Wohnung - durch Einbruchdiebstahl oder 
Raub an sich gebracht hat; 
f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger 
Schlüssel eindringt, die er - auch außerhalb der 
Wohnung - durch Raub oder durch Diebstahl an sich 
gebracht hat. 
 
A.2.2.1.8.2 Raub liegt vor, wenn 
a) gegen eine versicherte Person Gewalt ange-
wendet wird, um deren Widerstand gegen die Weg-
nahme der Fahrzeugschlüssel auszuschalten; 
b) die versicherte Person die Fahrzeugschlüssel 
herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib und Leben angedroht 
wird; 
c) der versicherten Person die Fahrzeugschlüssel 
weggenommen werden, weil ihr körperlicher Zustand 
infolge eines Unfalls oder infolge einer sonstigen Ur-
sache beeinträchtigt und dadurch ihre Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist. Dies gilt nicht, wenn der kör-
perliche Zustand der versicherten Person wegen Ge-
nusses alkoholischer Getränke oder anderer berau-
schender Mittel beeinträchtigt ist.  
 
A.2.2.1.8.3 Der Versicherer ist zur Minderung der 
Leistung berechtigt, wenn der Einbruchdiebstahl nur 
dadurch ermöglicht wurde, dass der körperliche Zu-
stand der versicherten Person (gemäß A.1.2) wegen 
Genusses alkoholischer Getränke oder anderer be-
rauschender Mittel beeinträchtigt ist. 
 
Wird der vorgenannte körperliche Zustand der versi-
cherten Person vorsätzlich herbeigeführt, ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
Transport auf einem Schiff 
A.2.2.1.9 Versichert sind Schäden, die bei einem 
Transport des Fahrzeuges auf einem Schiff dadurch 
entstehen, dass 
- es strandet, kollidiert, leckschlägt oder unter
 geht oder 
- das Fahrzeug auf Grund der Wetterlage oder 
 auf Grund des Seegangs über Bord gespült 
 wird oder

- das Fahrzeug deshalb über Bord geht, weil der 
 Kapitän anordnet, das Fahrzeug zu opfern, um 
 das Schiff, die Passagiere oder die Ladung zu 
 retten. 
 
A.2.3 Wer ist versichert? 
 
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, 
wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren 
Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasinggebers 
als Eigentümer des Fahrzeuges, auch für diese Per-
son. 
 
A.2.4 In welchen Ländern besteht 
 Versicherungsschutz? 
 
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geo-
graphischen Grenzen Europas sowie den außereu-
ropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören. 
 
A.2.5 Was zahlen wir im Schadensfall? 
 
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Be-
schädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 
des Fahrzeuges. Sie gelten entsprechend auch für 
mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt 
ist. 
 
A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalscha-
 den, Zerstörung oder Verlust? 
 
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 
A.2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 
des Fahrzeuges zahlen wir den Wiederbeschaf-
fungswert unter Abzug eines vorhandenen Rest-
werts des Fahrzeuges. Für ein Neufahrzeug über-
nehmen wir tatsächlich anfallende Überführungskos-
ten bis zu 750 EUR und Zulassungskosten bis zu 
150 EUR. 
Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder 
Zerstörung reparieren, gilt A.2.5.2.1. 
 
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbe-
schaffungswert, Restwert, Neupreis und Kauf-
preis? 
 
Totalschaden 
A.2.5.1.5 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erfor-
derlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeuges 
dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.  
 
Wiederbeschaffungswert 
A.2.5.1.6 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den 
Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten 
Fahrzeuges am Tag des Schadenereignisses bezah-
len müssen.  
 
Restwert 
A.2.5.1.7 Restwert ist der Veräußerungswert des 
Fahrzeuges im beschädigten oder zerstörten Zu-
stand.  
 
A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung? 
 
Reparatur (wenn keine Werkstattbindung  
vereinbart wurde) 
A.2.5.2.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir 
die für die Reparatur erforderlichen Kosten (hierzu 
gehören auch die für eine ordnungsgemäße Repara-
tur erforderlichen Kosten für das Auffüllen/Aus-tau-
schen von Brems- und Betriebsstoffen wie Brems-
flüssigkeit, Öle/Fette und Kühlmittel, nicht jedoch von 
Kraftstoffen wie Benzin, Diesel, Gas) bis zu folgen-
den Obergrenzen: 
a) Wenn das Fahrzeug vollständig und fachge-

recht repariert wird, gilt: Wir zahlen die hierfür erfor-
derlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswerts nach A.2.5.1.6, wenn Sie uns dies durch 
eine Rechnung nachweisen. Dies gilt nur, wenn das 
Fahrzeug durch Sie für mindestens einen Monat wei-
tergenutzt wird. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir 
entsprechend A.2.5.2.1 b). 
b) Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig o-
der nicht fachgerecht repariert wird, gilt: Wir zahlen 
die erforderlichen Kosten einer vollständigen Repa-
ratur bis zur Höhe des um den Restwert (A.2.5.1.7) 
verminderten Wiederbeschaffungswerts (A.2.5.1.6). 
 
Abschleppen (mit und ohne Werkstattbindung) 
A.2.5.2.3 Bei Beschädigung des Fahrzeuges erset-
zen wir die Kosten für das Abschleppen vom Scha-
denort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur ge-
eigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer 
Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeu-
ges nach A.2.5.2.1 oder A.2.5.2.2.3 (Werkstattbin-
dung) die Obergrenze nach A.2.5.2.1 a), A.2.5.2.1 b) 
oder A.2.5.2.2.3 nicht überschritten werden. Wir zah-
len nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflich-
tet ist, diese Kosten zu übernehmen. 
 
Abzug neu für alt (mit und ohne Werkstattbindung) 
A.2.5.2.4 Wir verzichten auf einen Abzug "neu für 
alt", wenn Sie das Fahrzeug reparieren lassen und 
uns die Reparaturkostenrechnung vorlegen. 
 
Definition "neu für alt": Wir ziehen von den Kosten 
der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter 
und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden 
Betrag ab (neu für alt), wenn 
- bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile 

ausgetauscht werden oder 
- das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert 

wird. 
Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung, Batterie, 
und Lackierung beschränkt, wenn das Schadener-
eignis 
- bei Pkw, Krafträdern und Omnibussen in den 

ersten vier Jahren; 
- bei den übrigen Fahrzeugarten in den ersten 

drei Jahren 
nach der Erstzulassung eintritt. 
 
A.2.5.3 Sachverständigenkosten 
 
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir 
nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder 
ihr zugestimmt haben. 
 
A.2.5.4 Mehrwertsteuer 
 
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit 
diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schaden-
beseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwert-
steuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugs-
berechtigung besteht. 
 
A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei 
 Entwendung 
 
Wiederauffinden des Fahrzeuges 
A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb 
eines Monats nach Eingang der in Textform abgege-
benen Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind 
Sie zur Rücknahme des Fahrzeuges verpflichtet. Vo-
raussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb 
dieses Zeitraumes mit objektiv zumutbaren Anstren-
gungen wieder in Besitz nehmen können. 
 
A.2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung 
des Fahrzeuges, wenn es in einer Entfernung von 
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mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt 
werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte  
2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchs-
tentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeb-
lich ist jeweils die Entfernung vom regelmäßigen 
Standort des Fahrzeuges zum Fundort. 
 
Eigentumsübergang nach Entwendung 
A.2.5.5.3 Sind Sie nicht nach A.2.5.5.1 zur Rück-
nahme des Fahrzeuges verpflichtet, werden wir des-
sen Eigentümer. 
 
A.2.5.5.4 Haben wir die Versicherungsleistung we-
gen einer Pflichtverletzung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 
oder E.1.3 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach 
A.2.9.1 Sätze 2 bis 4) gekürzt und wird das Fahr-
zeug wieder aufgefunden, gilt: Ihnen steht ein Anteil 
am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der 
erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit 
der Rückholung und Verwertung entstanden sind. 
Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Ent-
schädigung gekürzt haben. 
 
A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir 
 (Höchstentschädigung)?  
 
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den 
Neupreis des Fahrzeuges nach A.2.5.1.8. 
 
A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und  
 Rest- und Altteile 
 
Was wir nicht ersetzen 
A.2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Ver-
besserungen, Alterungs- und Verschleißschäden. 
Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie 
Wertminderung, Verwaltungskosten, Nutzungsaus-
fall oder Kosten eines Mietfahrzeuges. 
 
Rest- und Altteile  
A.2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte 
Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum Ver-
äußerungswert auf die Entschädigung angerechnet. 
 
A.2.5.8 Selbstbeteiligung 
 
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei 
jedem Schadenereignis von der Entschädigung 
abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben. 
 
Wird ein einzelner Steinschlagschaden an der 
Verglasung nicht durch Austausch, sondern durch 
Reparatur durch eine von uns empfohlene Werkstatt 
beseitigt, werden die Reparaturkosten ohne Abzug 
einer vereinbarten Selbstbeteiligung ersetzt. 
 
A.2.6 Sachverständigenverfahren bei Mei-

nungsverschiedenheit über die 
Schadenhöhe 

 
A.2.6.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur 
Schadenhöhe einschließlich der Feststellung des 
Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang 
der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren 
Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständigen-
ausschuss entscheiden. 
 
A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir 
je einen Kfz-Sachverständigen.  
 
Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach 
Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, 
wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt. 
 

A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, 
entscheidet ein weiterer Kfz-Sachverständiger als 
Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von  
dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der 
Ausschuss nicht über die Person des Obmanns,  
wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. 
Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen  
den jeweils von den beiden Sachverständigen 
geschätzten Beträgen liegen. 
 
A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenver-
fahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum 
Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 
Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
A.2.7  Fälligkeit unserer Zahlung 
 
A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die 
Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen 
wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen.  
 
A.2.7.2 Sie können einen angemessenen Vor-
schuss auf die Entschädigung verlangen, wenn  
- wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben 

und 
- sich die Höhe der Entschädigung nicht inner-

halb eines Monats nach Schadenanzeige fest-
stellen lässt. 

 
A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zu-
nächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. 
Deshalb zahlen wir die Entschädigung frühestens 
nach Ablauf eines Monats nach Eingang der in Text-
form abgegebenen Schadenanzeige.  
 
A.2.8 Können wir unsere Leistung vom  

Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht 
selbst gefahren sind? 

 
Fährt eine andere Person berechtigterweise das 
Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, 
fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei 
schuldloser oder einfach fahrlässiger Herbeiführung 
des Schadens nicht zurück. Hat der Fahrer das 
Schadenereignis grob fahrlässig herbeigeführt, gilt 
A.2.9.1 entsprechend. 
Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen 
in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Er-
satzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeifüh-
rung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei 
vorsätzlicher Verursachung. 
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind 
wir berechtigt, unsere Leistungen in voller Höhe zu-
rückzufordern. 
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mit-
versicherte Person sowie der Mieter oder der Entlei-
her einen Schaden herbeiführt. 
 
A.2.9 Was ist nicht versichert? 
 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
A.2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. 
Auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Schadens verzichten wir in der Voll- und  
Teilkaskoversicherung Ihnen gegenüber und den 
gem. A.1.2 mitversicherten Personen sowie gegen-
über dem Mieter oder Entleiher.  
Ausgenommen von diesem Verzicht sind  
- die grob fahrlässige Ermöglichung eines Dieb-

stahls des Fahrzeuges oder seiner Teile und  
- die Herbeiführung des Schadens infolge des 

Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel. 

In diesen Fällen sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 
 
Genehmigte Rennen 
A.2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die bei Beteiligung an behördlich geneh-
migten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige 
Übungsfahrten. 
 
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Ren-
nen stellt eine Verletzung Ihrer Pflichten nach 
D.1.1.4 dar. 
 
Reifenschäden 
A.2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für be-
schädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungs-
schutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn 
durch dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter 
den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schä-
den am Fahrzeug verursacht wurden. 
 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maß-
nahmen der Staatsgewalt 
A.2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, in-
nere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt 
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 
Schäden durch Kernenergie 
A.2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden durch Kernenergie. 
 
B Beginn des Vertrages und 
 vorläufiger Versicherungsschutz 
 
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zu 
Stande, dass wir Ihren Antrag annehmen, indem 
Ihnen der Versicherungsschein oder eine Annahme-
bestätigung zugeht. 
 
B.1 Wann beginnt der 
 Versicherungsschutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den 
in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen 
Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem verein-
barten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen 
nach C.1.2 und C.1.3.  
 
B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz 
 
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgen-
den Bestimmungen vorläufigen Versicherungs-
schutz: 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung 
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbe-
stätigung aus oder nennen wir Ihnen bei elektroni-
scher Versicherungsbestätigung die Versicherungs-
bestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz 
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem 
Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der 
Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das 
Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der 
vorläufige Versicherungsschutz ab dem vereinbarten 
Zeitpunkt.  
 
Kaskoversicherung 
B.2.2 In der Kaskoversicherung haben Sie vor-
läufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies 
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ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungs-
schutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 
 
Übergang des vorläufigen in den endgültigen  
Versicherungsschutz 
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nach C.1.1 gezahlt haben, geht der vorläu-
fige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 
 
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen  
Versicherungsschutzes 
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt 
rückwirkend, wenn  
-  wir Ihren Antrag unverändert angenommen ha-

ben und  
- Sie den im Versicherungsschein genannten ers-

ten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich 
(d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins bezahlt haben. 

 
Sie haben dann von Anfang an keinen Versiche-
rungsschutz. Dies gilt nur, wenn Sie die nicht recht-
zeitige Zahlung zu vertreten haben. 
 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes  
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen 
Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere 
Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen 
ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam. 
 
Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
durch Widerruf 
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag 
nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der 
vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ih-
rer Widerrufserklärung bei uns. 
 
Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz 
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versi-
cherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der 
Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrages. 
 
C Beitragszahlung 
 
C.1 Zahlung des ersten oder 
 einmaligen Beitrages 
 
Rechtzeitige Zahlung 
C.1.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird 14 
Tage nach Zugang des Versicherungsscheines fäl-
lig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich  
(d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen.  
 
Beginnt der Vertrag erst nach Ablauf dieser 14-tägi-
gen Frist, ist der Beitrag erst zum Zeitpunkt des ver-
einbarten Versicherungsbeginns zu zahlen. 
 
Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich nach dem in C.1.1 Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, haben Sie von Anfang 
an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie ha-
ben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht 
zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zah-
lung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab der Zahlung des Beitrages. 
 
C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der 
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem 
Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäftsge-
bühr verlangen. 

C.4 SEPA-Lastschriftverfahren  
 (SEPA - Single Euro Payments Area -  
 bezeichnet das europaweit vereinheitlichte 
 Zahlungsverkehrssystem) 
 
C.4.1 Haben Sie uns zur Einziehung des Beitra-
ges ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, müssen Sie 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine 
ausreichende Deckung des Kontos sorgen. 
 
C.4.2 Haben Sie es zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, sind wir 
berechtigt, die SEPA-Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen. 
 
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag 
und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen SEPA-Lastschrifteinzug kön-
nen Ihnen in Rechnung gestellt werden. 
 
C.6 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der 
 Kfz-Haftpflichtversicherung 
 
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung auf 
Grund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz 
gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben 
wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Ver-
pflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versi-
cherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 
 
C.7 Unterjährige Verträge 
 
C.7.1 Endet der Versicherungsvertrag innerhalb 
der ersten zwölf Monate, werden - soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist - vom vollen Jahresbeitrag 
bei einer Versicherungsdauer 
bis zu 1 Monat 15 % 
bis zu 2 Monaten 25 % 
bis zu 3 Monaten 30 % 
bis zu 4 Monaten 40 % 
bis zu 5 Monaten 50 % 
bis zu 6 Monaten 60 % 
bis zu 7 Monaten 70 % 
bis zu 8 Monaten 75 % 
bis zu 9 Monaten 80 % 
bis zu 10 Monaten 90 % 
über 10 Monate der volle  
   Jahresbeitrag 
berechnet; der Mindestbeitrag beträgt 30,00 EUR, 
höchstens jedoch den Jahresbeitrag. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Vertragsdauer nur deshalb 
weniger als ein Jahr beträgt, weil als Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres ein vom Vertragsbe-
ginn abweichender Termin vereinbart worden ist; in 
diesem Fall wird der Beitrag anteilig nach der Zeit 
des gewährten Versicherungsschutzes berechnet. 
 
D Ihre Pflichten bei Gebrauch des  

Fahrzeuges und Folgen einer Pflicht- 
verletzung 

 
D.1 Welche Pflichten haben Sie beim Ge-
 brauch des Fahrzeuges? 
 
D.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
 
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 
D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versi-

cherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet 
werden (siehe Anhang 6: Art und Verwendung des 
Fahrzeuges). 
 
Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 
D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berech-
tigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer 
ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dür-
fen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahr-
zeuges es nicht wissentlich ermöglichen, dass das 
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird. 
 
Fahren nur mit Fahrerlaubnis 
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahr-
zeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit 
der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außer-
dem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
Nicht genehmigte Rennen 
D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstal-
tungen verwendet werden, bei denen es auf Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (Ren-
nen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungs-
fahrten. 
 
Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind in der 
Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung gemäß 
A.1.5.2 und A.2.9.2 vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen. 
 
Mindestalter zum Führen eines Elektrokleinstfahr-
zeuges gemäß Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
(eKFV) 
D.1.1.6  Elektrokleinstfahrzeuge mit einer bauartbe-
dingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h dürfen 
auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur von Perso-
nen benutzt werden, die das 14. Lebensjahr vollen-
det haben.  
 
Sie, der Halter und der Eigentümer des Elektro-
kleinstfahrzeuges dürfen das Fahrzeug nicht von ei-
nem Fahrer benutzen lassen, der nicht das erforder-
liche Mindestalter erreicht hat. 
 
D.1.2 Zusätzliche Pflichten in der  

Kfz-Haftpflichtversicherung 
 
Alkohol und andere berauschende Mittel 
D.1.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, 
wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen.  
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentü-
mer des Fahrzeuges dieses nicht von einem Fahrer 
fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. 
 
Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung besteht für 
solche Fahrten nach A.2.9.1 kein oder eingeschränk-
ter Versicherungsschutz. 
 
Nicht genehmigte Rennen 
D.1.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstal-
tungen und den dazugehörigen Übungsfahrten ver-
wendet werden, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen) und die 
behördlich nicht genehmigt sind. Dies gilt auch im 
Fall von spontanen/illegalen Rennen. 
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Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche 
Veranstaltungen sind vom Versicherungsschutz ge-
mäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in der Kasko- 
versicherung besteht für Fahrten, bei denen es auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, 
nach A.2.9.2 kein Versicherungsschutz.  
 
D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung   
 dieser Pflichten? 
 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 
geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahr-
lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. Bei einer Verletzung 
der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung aus 
D.1.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Ei-
gentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht 
befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als 
Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt 
hat, einen Personenschaden erlitten haben. 
 
D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leis-
tung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies 
gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 
 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der  
Kfz-Haftpflichtversicherung 
D.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die 
sich aus D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens 
je 5.000 EUR beschränkt.2 Dies gilt nicht für die Kfz- 
Umweltschadensversicherung gem. A.1.9 sowie für 
den Fahrerschutz gem. A.1.10.  
 
Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von 
Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teil-
weise von der Leistungspflicht befreit sind. 
 
D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahr-
zeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat er-
langt (z. B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.  
 
E Ihre Pflichten im Schadensfall und  
 Folgen einer Pflichtverletzung 
 
E.1 Welche Pflichten haben Sie im 
 Schadensfall? 
 
E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
 
Anzeigepflicht 
E.1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadener-
eignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, 
innerhalb einer Woche anzuzeigen. 
 
E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft 
oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit 
dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies 
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie 
uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 
 
 
 
2 Gem. § 5 Abs. 3 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens  
auf 5.000 Euro beschränkt werden.  

Aufklärungspflicht 
E.1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung 
des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei 
insbesondere folgende Pflichten beachten: 
- Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne 

die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu 
ermöglichen oder die dabei erforderliche Warte-
zeit zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit 
abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder 
entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie 
die Feststellungen unverzüglich nachträglich er-
möglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetz-
buch). 

- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen 
des Schadenereignisses, zum Umfang des 
Schadens und zu unserer Leistungspflicht 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform 
antworten. 

- Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorle-
gen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet 
werden kann, diese zu beschaffen. 

- Sie müssen unsere für die Aufklärung des 
Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, 
soweit dies für Sie zumutbar ist. 

- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Um-
ständen des Schadenereignisses und zu unse-
rer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es 
Ihnen zumutbar ist. 

 
Schadenminderungspflicht 
E.1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Scha-
denereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen. 
 
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie 
zumutbar, zu befolgen. 
 
E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversi-

cherung  
 
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend ge-
macht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer 
Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzutei-
len. 
 
Anzeige von Kleinschäden 
E.1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der  
voraussichtlich nicht mehr als 250,00 EUR beträgt, 
selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie 
uns den Schadensfall erst anzeigen, wenn Ihnen die 
Selbstregulierung nicht gelingt. 
 
Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich 
geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), ha-
ben Sie uns dies unverzüglich mitzuteilen. 
 
E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechts-
streits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem 
Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem 
müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Ver-
fügung stellen. 
 
Bei drohendem Fristablauf 
E.1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor 
Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen  
Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid 
einer Behörde fristgerecht den erforderlichen 
Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen. 

E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 
 
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des 
Fahrzeuges 
E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeuges oder mit-
versicherter Teile sind Sie abweichend von E.1.1.1 
verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.  
 
Einholen unserer Weisung  
E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Repa-
ratur des Fahrzeuges bzw. mitversicherter Teile 
müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die 
Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Wei-
sungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.  
 
Anzeige bei der Polizei 
E.1.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder 
Wildschaden den Betrag von 150,00 EUR, sind Sie 
verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unver-
züglich anzuzeigen. 
 
E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung  
 dieser Pflichten? 
 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 
geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versiche- 
rungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahr-
lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 
 
Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit 
bei Verletzung einer Auskunfts- oder Aufklärungs-
pflicht im Schadensfall gilt folgende weitere Voraus-
setzung: Wir haben Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen. 
 
E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leis-
tung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die 
Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verlet-
zen. 
 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung 
E.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die 
sich aus E.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens 
je 2.500,00 EUR3 beschränkt.  
 
E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf ei-
nen Betrag von höchstens je 5.000,00 EUR4, wenn 
Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht 
nach E.1.1.3 und E.1.1.4  
- vorsätzlich und  
- in besonders schwerwiegender Weise  
verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfer-
nen vom Unfallort, trotz eines Personen- oder 
schweren Sachschadens, der Fall. 
 
 
 
 
3 Gem. § 6 Abs. 1 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens  
auf 2.500 Euro beschränkt werden. 

 
4 Gem. § 6 Abs. 1 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens  
auf 5.000 Euro beschränkt werden.
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E.2.5 Die Regelungen E.2.3 und E.2.4 zur Be-
schränkung der Leistungsfreiheit/Leistungskürzung 
gelten nicht für die Kfz-Umweltschadensversiche-
rung gem. A.1.9. 
 
Vollständige Leistungsfreiheit in der  
Kfz-Haftpflichtversicherung 
E.2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, 
sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer 
Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermö-
gensvorteils vollständig frei. 
 
Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
bei Rechtsstreitigkeiten 
E.2.7 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach  
- E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend ge-

machter Ansprüche),  
- E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter 

Ansprüche) oder  
- E.1.2.4 (Prozessführung durch uns) 
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, 
die über den Umfang der nach Sach- und Rechts-
lage geschuldeten Entschädigung erheblich hinaus-
geht, gilt: 
- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich 

des von uns zu zahlenden Mehrbetrages voll-
ständig von unserer Leistungspflicht frei. 

- Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses 
Mehrbetrages in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. 

 
F Rechte und Pflichten der mitver-
 sicherten Personen 
 
Pflichten mitversicherter Personen 
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Re-
gelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwen-
dung. Dies gilt für die Technische Aufsicht nur inso-
weit, wie es nach der Kraftfahrzeug-Pflichtversiche-
rungsverordnung zulässig ist. 
 
Ausübung der Rechte 
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversi-
cherten Person aus dem Versicherungsvertrag steht 
nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts 
anderes geregelt ist. Eine andere Regelungen ist 
z. B.: 
- Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-
 Haftpflichtversicherung nach A.1.2. 
 
Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversi-
cherte Personen 
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegen-
über allen mitversicherten Personen.  
 
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung: Gegenüber mitversicherten Personen 
können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, 
wenn  
- die der Leistungsfreiheit zu Grunde liegenden 

Umstände in der Person des Mitversicherten 
vorliegen oder  

- diese Umstände der mitversicherten Person be-
kannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
bekannt waren.  

G  Laufzeit und Kündigung des Vertrages, 
 Veräußerung des Fahrzeuges, Wagnis-
 wegfall 

 
G.1 Wie lange läuft der Versicherungs- 

vertrag? 
 
Vertragsdauer 
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrages ergibt sich aus 
Ihrem Versicherungsschein. 
 
Versicherungskennzeichen/-plakette  
G.1.3 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug 
mit Versicherungskennzeichen/-plakette (z. B. Mofa, 
Elektrokleinstfahrzeug), endet mit dem Ablauf des 
Verkehrsjahres. Einer Kündigung bedarf es hierfür 
nicht. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März bis Ende 
Februar des Folgejahres. 
 
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr 
G.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger 
als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf. 
 
G.2 Wann und aus welchem Anlass 
 können Sie den Versicherungsvertrag 
 kündigen? 
 
Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignis-
ses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündi-
gung muss uns innerhalb eines Monats nach Been-
digung der Verhandlungen über die Entschädigung 
zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, 
nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung un-
sere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht ab-
gelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, 
es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechts- 
streit kommenzulassen. Außerdem können Sie in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum 
Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im 
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kün-
digen. 
 
G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung 
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ablauf des Vertrages, wirksam werden 
soll.  
 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeuges 
G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es 
zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder 
G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist be-
rechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender Kenntnis 
vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündi-
gungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis.  
Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit 
sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des 
Vertrages endet. 
 
Kündigung bei geänderter Verwendung des  
Fahrzeuges 
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des 
Fahrzeuges nach K.5 und erhöht sich der Beitrag 
dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  
 
Kündigung bei Bedingungsänderung  
G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedin-
gungsanpassung nach M Gebrauch, können Sie den 
Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach Zugang 

unserer Mitteilung über die Bedingungsanpassung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung 
spätestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden 
mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.  
 
G.3 Wann und aus welchem Anlass 
 können wir den Versicherungsvertrag 
 kündigen? 
 
Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignis-
ses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündi-
gung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Be-
endigung der Verhandlungen über die Entschädi-
gung oder innerhalb eines Monats zugehen, nach-
dem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere 
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es 
über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit 
kommenzulassen. Außerdem können wir in der Kfz-
Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf 
eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechts-
streit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang bei Ihnen wirksam. 
 
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Ge-
brauch des Fahrzeuges 
G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Ge-
brauch des Fahrzeuges nach D verletzt, können wir 
innerhalb eines Monats, nachdem wir von der 
Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, den Ver-
trag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.  
 
Kündigung bei geänderter Verwendung  
des Fahrzeuges 
G.3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des 
Fahrzeuges nach K.5, können wir den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachwei-
sen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündigung 
nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam. 
 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeuges 
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeuges nach G.7 können wir dem Er-
werber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündi-
gung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt aus-
zusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder 
Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Un-
sere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Erwerber wirksam. 
 
G.4 Kündigung einzelner  
 Versicherungsarten 
 
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die 
Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbe-
stehen des Anderen nicht.  
 
G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen 
eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge 
die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu 
kündigen.  
 
G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahr-
zeug abgeschlossenen Verträgen nur einen, können 
Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung 
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ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit-
teilen, dass Sie mit einer Fortsetzung des anderen 
Vertrages nicht einverstanden sind. Dies gilt entspre-
chend für uns, wenn Sie einen von zwei bestehen-
den Verträgen kündigen.  
 
G.4.4 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende An-
wendung, wenn in einem Vertrag mehrere Fahr-
zeuge versichert sind.  
 
G.5 Form und Zugang der Kündigung 
 
Jede Kündigung muss in Textform (z. B. Brief, Fax 
oder E-Mail) erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie 
innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.  
 
G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 
 
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungs-
jahres steht uns der auf die Zeit des Versicherungs-
schutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 
 
G.7 Was ist bei Veräußerung des 
 Fahrzeuges zu beachten? 
 
Übergang der Versicherung auf den Erwerber 
G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Ver-
sicherung auf den Erwerber über.  
 
Anzeige der Veräußerung  
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns 
die Veräußerung des Fahrzeuges unverzüglich an-
zuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den 
Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertrags-
gesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.  
 
Kündigung des Vertrages 
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Er-
werber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 
den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag 
nur von Ihnen verlangen. 
 
Zwangsversteigerung  
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind ent-
sprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug 
zwangsversteigert wird.  
 
G.8 Wagniswegfall (z. B. durch 
 Fahrzeugverschrottung) 
 
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht 
uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir 
vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen. 
 
J Beitragsänderung auf Grund
 tariflicher Maßnahmen 
 
J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungs-
 umfangs in der Kfz-Haftpflicht-
 versicherung 
 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, 
den Beitrag zu erhöhen, sobald wir auf Grund eines 
Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richt-
linie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang 
oder die Versicherungssummen zu erhöhen. 
 
K Beitragsänderung auf Grund eines bei 
 Ihnen eingetretenen Umstands 
 
K.5 Änderung der Art oder Verwendung des 
 Fahrzeuges 
 
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewie-
sene Art oder Verwendung des Fahrzeuges gemäß 

der Tabelle in Anhang 6, müssen Sie uns dies anzei-
gen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des 
Fahrzeuges gelten ziehendes Fahrzeug und Anhä-
nger als Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeb-
lich ist. 
 
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag 
kündigen oder den Beitrag anpassen. 
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben 
Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8. 
 
L Meinungsverschiedenheiten und 
 Gerichtsstände 
 
L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht 
 zufrieden sind 
 
Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! 
Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie 
bitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die Angele-
genheit klären können. 
 
Darüber hinaus haben Sie auch folgende Möglich-
keiten: 
 
Versicherungsombudsmann 
L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Ent-
scheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhand-
lung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen ge-
wünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an 
den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin 
E-Mail:  beschwerde@ 

versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Tel.: 0800 3696000 
Fax: 0800 3699000 
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz). 
Aus dem Ausland wählen Sie bitte die folgenden ge-
bührenpflichtigen Rufnummern: 
Tel.: +49 30 20605899 
Fax: +49 30 20605898. 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an 
dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen ha-
ben, können sich mit Ihrer Beschwerde auch online 
an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
wenden. 
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an 
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.  
 
Versicherungsaufsicht 
L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zu-
frieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei 
der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch 
an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Ver-
sicherungsunternehmen unterliegen wir der 
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail:  poststelle@bafin.de 
Tel.:  0228 4108-0 
Fax:  0228 4108-1550. 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-
scheiden kann. 

Rechtsweg 
L.1.3. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Scha-
denhöhe in der Kaskoversicherung können Sie auch 
das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 nutzen. 
 
L.2 Gerichtsstände 
 
Wenn Sie uns verklagen 
L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsver-
trag können Sie insbesondere bei folgenden Gerich-
ten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist, 
- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz  

oder für die Sie betreuende Niederlassung ört-
lich zuständig ist. 

 
Wenn wir Sie verklagen 
L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten 
geltend machen:  
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist, 
- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz  

oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, 
wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen haben. 

 
Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins 
Ausland verlegt 
L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ge-
schäftssitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt au-
ßerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohn-
sitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt 
abweichend der Regelungen nach L.2.2 das Gericht 
als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zustän-
dig ist.  
 
M Bedingungsänderung 
 
Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen der AKB 
mit Wirkung für bestehende Verträge zu ändern, zu 
ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn die 
Voraussetzungen nach M.1 bis M.3 erfüllt sind: 
 
Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
M.1 Die Regelung in den AKB ist unwirksam 
geworden durch folgende Ereignisse: 

- ein Gesetz, auf dem die Bestimmungen des 
 Versicherungsvertrages beruhen, ändert sich 
 oder 
- es ergeht höchstrichterliche Rechtsprechung,  
 die den Versicherungsvertrag unmittelbar be-

trifft oder 
- es ergeht eine konkrete, individuelle, uns bin-

dende Weisung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht oder der Kartellbehör-
den im Wege eines bestandskräftigen Verwal-
tungsakts.Das gilt auch, wenn eine im Wesentli-
chen inhaltsgleiche Regelung in den AKB eines 
anderen Versicherers durch eines der genann-
ten Ereignisse unwirksam geworden ist. 

 
Störung des Gleichgewichts zwischen Leistung und 
Gegenleistung 
M.2 Durch die Unwirksamkeit ist eine Vertrags-
lücke entstanden, die das bei Vertragsschluss vor-
handene Gleichgewicht zwischen Leistung und Ge-
genleistung in nicht unbedeutendem Maße stört und 
es besteht keine konkrete gesetzliche Regelung zum 
Füllen der Lücke. 
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Keine Schlechterstellung 
M.3 Die angepassten Regelungen dürfen Sie 
als einzelne Bedingungen oder im Zusammenwirken 
mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die bei Vertragsschluss vor-
handenen Regelungen. 
 
Durchführung der Anpassung 
M.4 Die nach M.1 bis M.3 zulässigen Änderun-
gen werden Ihnen in Textform bekannt gegeben und 
erläutert. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die 
Änderung sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens mitteilen und Sie in Textform auf 
Ihr Kündigungsrecht nach M.5 hinweisen. 
 
Kündigung 
M.5 Bei einer Bedingungsanpassung haben 
Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.10. 
 
N Sonderfälle der Schadenfeststellung bei 
 Versicherungsfällen im Zusammenhang 
 mit einem Wechsel des Versicherers 
 
Tritt nach einem unmittelbaren Wechsel der Kfz-Ver-
sicherung zur Barmenia Allgemeine Versicherungs-
AG (Nachversicherer) ein Schaden ein, dessen ge-
nauer Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungsneh-
mer auch durch ein Gutachten nicht bestimmen 
kann, so ist die Barmenia Allgemeine Versicherungs-
AG als Nachversicherer ab dem vereinbarten Versi-
cherungsbeginn im Umfang des bei ihr bestehenden 
Vertrages für die Entschädigungsleistung eintritts-
pflichtig. Soweit sich im Rahmen der Ermittlungen 
der Zeitpunkt des Schadeneintritts klar feststellen 
lässt, ist der Versicherer leistungspflichtig, in dessen 
Vertragslaufzeit der Schadeneintritt fällt. 
 
O Künftige Bedingungsverbesserungen  
 
Ändern wir im Laufe der Versicherungsdauer für 
neue Versicherungsverträge die "Allgemeinen Be-
dingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)" aus-
schließlich zu Ihren Gunsten, ohne dass dafür ein 
Zusatzbeitrag berechnet wird, so gelten diese neuen 
Bedingungen ab ihrem Gültigkeitstag auch für die-
sen Vertrag für alle ab diesem Zeitpunkt neu eintre-
tenden Leistungsfälle. 
 
Q Sanktions-/Embargoklausel  
 
Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Ver-
einigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den 
Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
R Leistungsgarantie bezüglich der 
 GDV-Musterbedingungen 
 
Wir garantieren Ihnen, dass die Leistungen der die-
ser Kfz-Versicherung zu Grunde liegenden "Allge-
meinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung 
(AKB)" ausschließlich zu Ihrem Vorteil von den vom 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) empfohlenen Bedingungen – in 
deren jeweils gültigen Fassung – abweichen. 

S Garantie über die Erfüllung der vom 
 Arbeitskreis "Beratungsprozesse" 
 empfohlenen Mindestleistungs- 
 standards 
 
Wir garantieren Ihnen, dass unsere "Allgemeinen 
Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)" die 
Mindestleistungsstandards erfüllen, wie sie vom Ar-
beitskreis "Beratungsprozesse" (mit Stand 
20.06.2019) empfohlen wurden. (Der Arbeitskreis 
Beratungsprozesse (www.beratungsprozesse.de) ist 
eine Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Ser-
vicegesellschaften. Der Arbeitskreis empfiehlt Risi-
koanalysen und Mindestleistungsstandards für die 
Vermittler.) 
 

Anhang 6 
Art und Verwendung von Fahrzeugen 
 
1 a) Fahrzeuge mit Versicherungs-
 kennzeichen  
Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen füh-
ren müssen, sind: 
1.1 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hub-
raum von nicht mehr als 50 ccm und einer Höchstge-
schwindigkeit 
- bis 45 km/h, 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31.12.2001 erst-

mals in Verkehr gekommen sind, 
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29.02.1992 erst-

mals in Verkehr gekommen sind; 
 

1.2 Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit ei-
nem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm und einer 
Höchstgeschwindigkeit 
- bis 45 km/h, 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31.12.2001 erst-

mals in Verkehr gekommen sind, 
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29.02.1992 erst-

mals in Verkehr gekommen sind; 
 
1.3 vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem 
Hubraum von nicht mehr als 50 ccm und einer 
Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h; 
 
1.4 motorisierte Krankenfahrstühle. 
 
1 b) Fahrzeuge mit Versicherungsplakette 
Dies sind Elektrokleinstfahrzeuge mit 
- mehr als 6 km/h bis 20 km/h, 
- mit Lenk- oder Haltestange von mindestens 

500 mm für Kraftfahrzeuge mit Sitz und von 
mindestens 700 mm für Kraftfahrzeuge ohne 
Sitz, 

- einer maximalen Fahrzeugmasse von 55 kg,  
- einer Gesamtbreite von nicht mehr als 700 mm, 

einer Gesamthöhe von nicht mehr als 1400 mm 
und einer Gesamtlänge von nicht mehr als 
2000 mm und 

- einer Nenndauerleistung von nicht mehr als  
500 Watt oder von nicht mehr als 1400 Watt, 
wenn mindestens 60 % der Leistung zur Selbst-
balancierung verwendet werden. 

 
2 Leichtkrafträder 
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit ei-
nem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr 
als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr 
als 11 kW. 
 
3 Krafträder 
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, mit Aus-
nahme von Leichtkrafträdern und Kleinkrafträdern. 
 
7 Selbstfahrvermietfahrzeuge 
Selbstfahrvermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und 
Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines 
Fahrers vermietet werden. 


